
 
 

Corona-Pandemie, Hygienekonzept für den Sportbetrieb  
Johanniterhalle Hoppetenzell 

Stand 15.09.2020 
 
Der Sportbetrieb in Stockacher Hallen sowie von zu Gymnastikzwecken genutzten Räumen 
erfolgt unter den nachfolgenden Auflagen: 
 

• Teilnahmeausschluss: Von der Teilnahme am Training ausgeschlossen sind 
Personen, die an SARS-Cov-2 erkrankt sind oder in Kontakt zu einer infizierten 
Person stehen oder standen, wenn seit dem letzten Kontakt noch nicht 14 Tage 
vergangen sind. Ausgeschlossen sind auch Personen mit typischen Krankheits-
symptomen (Geruchs- und Geschmacksstörungen, Fieber, Husten, Halsschmerzen) 

 
• Mindestabstand: Im Trainings –und Übungsbetrieb soll der Abstand von 1,5m – 

soweit möglich – eingehalten werden. Davon ausgenommen sind für das Training 
oder die Übungseinheit übliche Sport-, Spiel-, und Übungssituationen.  
Kontakte außerhalb der Trainingszeiten sind auf ein Mindestmaß zu beschränken; 
der Mindestabstand von 1,50m ist einzuhalten. Das Tragen eines Mund-Nasen-
Schutzes (MNS) wird empfohlen. 
 

• Teilnehmerzahl: Für die Johanniterhalle sind max. 15 Personen zugelassen. Bei 
Sport an festen Standorten sind max. 20 Personen zugelassen. Bei Trainings- und 
Übungsbetrieb in Gruppen soll eine Durchmischung der Gruppen vermieden werden. 
Bei Training mit längerem Körperkontakt sollen feste Training/- Übungspaare gebildet 
werden. 
 

• Sanitärräume: Die Umkleiden und die Duschen/WC Raum sind geöffnet, auch hier 
gilt der verpflichtende Mindestabstand von 1,5m. Ein Umkleideraum darf deshalb von 
max. 3 Personen gleichzeitig genutzt werden. Ein Duschraum darf von max. 2 
Personen gleichzeitig genutzt werden. Der Aufenthalt in Umkleiden und Duschen ist 
zeitlich auf das unbedingt notwendige Maß zu beschränken. Die Stadt empfiehlt 
weiter, Umkleiden und Duschen außerhalb der Halle bzw. zu Hause vorzunehmen. 
 

• Reinigung der Sportgeräte: Die benutzten Sport- und Trainingsgeräte sind nach der 
Benutzung sorgfältig zu reinigen. Die erforderlichen haushaltsüblichen Reinigungs-
mittel sind vom Hallenbenutzer mitzubringen. Sofern die Reinigung nicht möglich ist 
(z.B. Bodenläufer, Sprungmatten) ist auf Handhygiene besonders zu achten. 
 

• Handhygiene: Den Trainingsteilnehmern wird empfohlen, vor und nach dem Training 
die Hände gründlich zu waschen. Die Stadt stellt Seife und Einmalhandtücher bereit. 
 

• Teilnehmerlisten zur möglichen Nachverfolgung von Infektionsketten: Der die Halle 
nutzende Verein sichert zu, dass die Trainingsteilnehmer mit Name, Vorname, Dauer 
des Aufenthaltes und mit Telefonnummer erfasst werden. Eine Trainingsteilnahme ist 
nur nach Überlassung dieser Daten möglich.  
Die Teilnehmerlisten werden vom Verein nach dem Training unverzüglich an die 
Mailadresse: sporthallen@stockach.de übermittelt. Die Daten werden 4 Wochen 
nach dem Training durch die Stadt und den Verein gelöscht. 

 
• CoronaVO des Landes: Es gilt stets die „CoronaVO“ und die „CoronaVO-Sport“ des 

Landes Baden-Württemberg in der aktuellen Fassung, abrufbar unter dem Link:  
https://km-bw.de/,Lde/Startseite/Ablage+Einzelseiten+gemischte+Themen/Coronavirus 


